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Ziel und Notwendigkeit des BilMoG

Der Regierungsentwurf behält im Großen und Ganzen die 
Reformziele  des Referentenentwurfs (RefE) bei, wobei das 
BMJ an vielen Detailregelungen einen Feinschliff vorgenom-
men hat. Das BilMoG ändert 30 Bundesgesetze und Verord-
nungen und gilt auch weiterhin als großer Wurf.

Ausgewählte Regelungen

Anhebung der Größenklassen

Die Größenklassen, die für die Einteilung von Kapitalgesell-
schaften (z. B. GmbH) in kleine, mittelgroße und große Ge-
sellschaften verwendet werden, sollen erhöht werden. Die 
Größen klassen entscheiden u. a. darüber, welchen Informa-
tionspfl ichten, z. B. im Rahmen der Offenlegung, ein Unterneh-
men nachkommen muss. Die Schwellenwerte für Bilanzsumme 
und Umsatzerlöse in § 267 HGB sollen um ca. 20 % erhöht 
werden. So wären zukünftig mehr Kapitalgesellschaften als 
klein und mittelgroß einzustufen und könnten die größenab-
hängigen Erleichterungen und Befreiungen bei der Aufstellung 
und Offenlegung des Jahresabschlusses nutzen.

Die Befreiung von der handelsrechtlichen Buchführungs- und 
Bilanzierungspfl icht soll abweichend vom Referentenentwurf 
jetzt nur für bestimmte Einzelkaufl eute und nicht mehr für Per-
sonen han dels gesellschaften (oHG, KG) gelten. Der Bundesrat 
gibt dies allerdings  zur Beratung an den Bundestag weiter.

Änderung der Ansatzvorschriften

Derivative Geschäfts- oder Firmenwerte, die z. B. bei Unter-
nehmenskäufen entstehen („Asset Deal“), sind zukünftig bilan-
zierungspfl ichtige Vermögensgegenstände. Der Regierungs-
ent wurf stellt klar, dass dieser Vermögensgegenstand qua 
Fiktion zeitlich nur begrenzt nutzbar und als Folge planmäßig 
abzuschreiben ist. Der Bundesrat hält hingegen eine außer-
planmäßige Abschreibung im Sinne eines impairment only 
 approaches, wie sie im internationalen Bereich üblich ist, für 
überlegenswert. 

Das bisherige Aktivierungsverbot für selbst erstellte immateriel-
le Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wird abge-
schafft. Im Regierungsentwurf wird im Vergleich zum RefE eine 

weitgehende Präzisierung des künftigen Anwendungsbereichs 
vorgenommen.

Auch nach Umsetzung des BilMoG bleibt die Maßgeblichkeit 
der Handels- für die Steuerbilanz bestehen. Im RefE ist jedoch 
die Abschaffung der sogenannten umgekehrten Maßgeblich-
keit, d.h. die Maßgeblichkeit der Steuerbilanz für die Handels-
bilanz, vorgesehen. Eine in der Bilanz sichtbare Folge davon 
ist die Streichung der Sonderposten mit Rücklagenanteil. Zur 
Klar stellung: Dieser Sonderposten entstand aus der Ausübung 
von steuerrechtlichen Bewertungswahlrechten. Die Sonder-
posten für Investitionszuschüsse, Fördermittel und dergleichen 
(z.B. nach KHG) bleiben weiterhin bestehen.

Der RefE sah den Wegfall der Aufwandsrückstellungen vor. 
Hierunter fällt z. B. die Rückstellung für im Geschäftsjahr unter-
lassene Instandhaltungen. Werden die Instandhaltungen in 
den ersten drei Monaten des folgenden Geschäftsjahres nach-
geholt, sind diese wie bisher passivierungspfl ichtig. Sollten 
die unterlassenen Instandhaltungen jedoch später ausgeführt 
werden, besteht hierfür zukünftig kein Passivierungswahlrecht, 
sondern ein Rückstellungsverbot. Der Regierungsentwurf und 
die Stellungnahme des Bundesrates hierzu sehen keinen Ver-
änderungsbedarf.

Geplant war, die Aufwandsrückstellungen spätestens in Ge-
schäftsjahren, die nach dem 31. Dezember 2008 enden, auf-
zulösen. Durch das Wahlrecht, die bestehenden Aufwands-
rückstel lungen beizubehalten, wurde diese strikte Vorgehens-
weise etwas gelockert. Möchte der Bilanzierende dieses 
Wahlrecht  nicht nutzen, muss er die Aufwandsrückstellungen 
aufl ösen und die resultierenden Beträge unmittelbar in die Ge-
winnrücklagen einstellen. Eine erfolgswirksame Erfassung der 
Beträge über die GuV ist nicht vorgesehen.

Unternehmen, die ihre betriebliche Altersvorsorge mittelbar 
z. B. über Unterstützungskassen, VBL oder KZVK dargestellt 
haben, brauchten in der Vergangenheit hierfür keine Rückstel-
lungen zu bilden. Eine Anhangangabe der Deckungslücke 
war ausreichend. Der RefE sah eine Abschaffung dieses Passi-
vierungswahlrechts und die Einführung einer Passivierungs-
pfl icht für etwaige Deckungslücken vor. Die Umsetzung dieser 
Regelung hätte eine erhebliche Belastung des Jahresergebnis-
ses und ggf. eine deutliche Verschlechterung der Eigenkapital-
situation der betroffenen Unternehmen bedeutet. Diskutiert 

Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) hat am 8. November 2007 den Referentenentwurf des Gesetzes zur Moder-
nisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – BilMoG) vorgelegt. Am 21. Mai 2008 wurde der 
Regierungsentwurf veröffentlicht. Der Bundesrat hat in seiner 846. Sitzung am 4. Juli 2008 zu dem Regierungs-
entwurf Stellung genommen. Im September wird der Bundestag darüber beraten. Im Folgenden stellen wir Ihnen 
ausgewählte Bereiche des Regierungsentwurfs vor.

Der Regierungsentwurf des BilMoG
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wurde, ob die Regelung auch für Versorgungskassen (z. B. VBL, 
KZVK) anzuwenden gewesen wäre.

Der Regierungsentwurf sieht eine Passivierungspfl icht nicht 
mehr vor. Somit bleibt der Artikel 28 EGHGB unverändert 
bestehen , so dass auch zukünftig Deckungslücken aus mittel-
baren Pensionsverpfl ichtungen entweder passiviert oder im 
Anhang angegeben werden können.

Änderung der Bewertungsvorschriften

Rückstellungen für künftige Verpfl ichtungen werden in Zukunft 
in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung not-
wendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Dies bedeutet, dass 
bei der Bewertung künftige Entwicklungen (Lohn-, Preis- und 
Personalentwicklungen) berücksichtigt werden. Für Pen sions-
rückstellungen heißt das beispielsweise, dass künftige Gehalts- 
und Rentensteigerungen bei der Bemessung zu berück sichtigen 
sind. Der Regierungsentwurf entspricht in-
haltlich dem Vorschlag des RefE.

Auch die Abzinsung von Rückstellungen 
mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr 
wurde in den Regierungsentwurf unverän-
dert übernommen. Jetzt ist allerdings der 
durchschnittliche Marktzinssatz der ver-
gangenen sieben statt wie bisher der ver-
gangenen fünf Jahre zu verwenden. 

Pensionsrückstellungen können hiervon abweichend pauschal 
mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst werden, 
der sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren ergibt. Der hierfür zu 
verwendende Zinssatz wird von der Deutschen Bundesbank 
zur Verfügung gestellt.

Die steuerliche Bewertung von Pensionsrückstellungen erfolgt 
unverändert gemäß § 6 a EStG, wobei der Abzinsungszinssatz 
weiterhin mit 6 % p. a. vorgegeben wird.

Die bisherigen außerplanmäßigen Abschreibungswahlrechte 
fallen wie vorgesehen weg:
·  Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Ver mö-

gensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sach-
anlagen  bei voraussichtlich dauernder Wert minderung

·  Übernahmen von rein steuerlichen Abschreibungen auch 
für handelsrechtliche Zwecke

·  Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des 
Umlaufvermögens  wegen erwarteter Wertschwankungen

·  Abschreibungen im Rahmen vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung

Ergänzend hierzu besteht ab 2009 kein Beibehaltungswahl-
recht mehr. Sind die Gründe, die zu der außerplanmäßigen 
Abschreibung geführt haben, weggefallen, besteht kein 
 Bei behaltungsrecht, sondern ein strenges Wertaufholungs-
gebot. 

Im Bereich der Herstellungskosten greift der Regierungsent-
wurf die Idee des Vollkostenansatzes auf, den der RefE bereits 

verfolgte. Künftig entsprechen die handelsrechtlichen Herstel-
lungskosten der steuerlichen Herstellungskostenuntergrenze.

Finanzinstrumente wie Aktien, Schuldverschreibungen, Fonds-
anteile und Derivate, die zu Handelszwecken erworben 
wurden , sollen künftig mit dem Zeitwert (fair value) bewertet 
werden. Wertänderungen des Handelsbestands, unrealisierte 
Gewinne wie Verluste, sollen erfolgswirksam in der GuV er-
fasst  werden. Die gebuchten, aber nicht realisierten Ge win ne 
sollen keine steuerliche Wirkung entfalten.

Sonstiges

Für mittelgroße und große Kapitalgesellschaften wird man 
künftig latente Steuern nach dem bilanzorientierten „Tem po-
rary-Konzept“ berechnen und bilanzieren müssen. In der 
Vergangenheit  wurden aktive latente Steuern, die regelmäßig 
vorhanden sind, in Ausübung des Aktivierungswahlrechts nicht 

bilanziert. Zukünftig besteht eine 
Aktivierungspfl icht . Aktive latente  Steuern 
sind dann z. B. für Ver lustvorträge zu bil-
den. Abweichend vom  RefE und Regie-
rungsentwurf regt der Bundesrat an, 
die Aktivierungspfl icht zugunsten eines 
Wahlrechts fallen zu lassen.

Der Ausweis von latenten Steuern soll in 
der Bilanz getrennt voneinander er fol gen. 
Dementsprechend wird das Ver rech nungs-

gebot von aktiven mit passiven latenten Steuern aufgehoben. 

Die Anhangs- und Konzernanhangspfl ichten werden erweitert, 
die Konzernrechnungslegung den IFRS angenähert und er-
gänzende Regelungen zur Abschlussprüfung eingeführt.
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”Nichts ist so beständig 
wie der Wandel 

“Heraklit von Ephesus 
(etwa 540–480 v. Chr.)

FAZIT

Das BilMoG trifft weiterhin auf breite Zustimmung. Diver-
se Interessenverbände haben die Möglichkeit zur Anhö-
rung genutzt und ihre Verbesserungsvorschläge einge-
bracht, die zum Teil auch im Regierungsentwurf umgesetzt 
wurden. Das BilMoG behält auch im Regierungsentwurf 
seine Richtung bei und wird nicht grundlegend geändert. 
Die Stellungnahme des Bundesrates lässt vermuten, dass 
es noch weitere Detailänderungen geben wird. Der 
Bundestag  wird im September 2008 über das Gesetz be-
raten. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die vorgestellten 
Regelungen  in dem endgültigen Gesetz Niederschlag 
fi nden .


